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Wie werden einem Patienten die Kosten eines mikrobiologischen 
Tests auf pathogene Keime bei parodontalen Erkrankungen in 
Rechnung gestellt?

Die Entnahme der Probe, z. B. mittels Papierspitze, ist nach der 
Geb.-Nr. 298 GOÄ berechnungsfähig. 
Wird die Probe zur Keimbestimmung in ein pathologisches  
Institut oder Labor gegeben, bietet die GOZ keine Möglichkeit, die 
Kosten für den Test in einer zahnärztlichen Rechnung auszuwei-
sen. Daher erhält der Patient hierüber eine Rechnung des Labors, 
das die Keimbestimmung durchführt.
Hier verlangt die GOZ laut § 4 Abs. 5: Sollen Leistungen durch 
Dritte erbracht werden, die diese dem Zahlungspflichtigen unmit-

telbar berechnen, so hat der Zahnarzt ihn darüber zu unterrichten. 
Dass der Patient über die Rechnung des Labors informiert wurde, 
sollte in der Behandlungsakte vermerkt werden.

Daniel Urbschat

Wir sind für Sie da! 
Ihr GOZ-Referat der ZÄK Berlin

Wir beantworten gern auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248

GOZ-Frage des Monats

Berechnung mikrobiologischer Tests

Bereits 2016 haben die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung (KZBV) und der Berufsverband der Deutschen Kiefer-

orthopäden e.V. (BDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen  
Gesellschaft für Kieferorthopädie und der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde eine Verein barung zur Ge-
währleistung einer geordneten und transparenten Vereinbarung, 
Erbringung und Abrechnung von zahnärztlichen Mehr- und Zusatz-
leistungen sowie außervertraglicher Leistungen im Zusammen-
hang mit kieferorthopädischen Behandlungen im Rahmen der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung geschlossen.
In dieser Vereinbarung sind Musterformulare zur Vereinbarung 
über privatzahnärztliche Leistungen und ein Katalog zur Konkre-
tisierung der typischerweise als Mehr- bzw. Zusatzleistungen ver-
einbarungs- und abrechnungsfähigen zahnärztlichen Leistungen  
beschlossen worden.
Wir bitten Sie, unter anderem die Ausführungen zu den Gebühren-
nummern der Multi-Bracket-Apparaturen zu beachten. Hiernach 
gehören konfektionierte, vestibuläre, programmierte Standard-
brackets aus Edelstahl zur Vertragsleistung, die dem Patienten von 
jedem Fachzahnarzt für Kieferorthopädie oder kieferorthopädisch 
tätigen Zahnarzt anzubieten sind. Andere Brackets z. B. Keramik-
brackets wären mehrkostenfähig. Unprogrammierte Brackets fin-
den in der heutigen Kieferorthopädie keine Anwendung mehr.
Da es noch immer anderweitige Aussagen zu Mehrkosten in der 
Kieferorthopädie gibt, bitten wir Sie, Ihre Aussagen und Ihre Pa-
tienteninformationen – auch auf Ihren Websites – entsprechend 
der KZBV/BDK-Vereinbarung unter Achtung des Heilmittel-Werbe-
gesetzes anzupassen.

Sie haben Fragen? 
Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter der KFO-Hotline 
89004-403 oder per E-Mail  kfo@kzv-berlin.de

Abrechnungsabteilung der KZV Berlin, Team KFO
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Kieferorthopädie

Verwendung von Bracketsystemen  
im Rahmen der vertragszahnärztlichen Behandlung

Die damalige Pressemitteilung der KZBV und die Vereinbarung 
inklusive der Anlagen finden Sie online: 
www.kzbv.de/pressemitteilung-vom-13-1-2017.1123.de

Vereinbarung




